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Hausordnung

1. Allgemeines

Dem Verhalten im Schulbereich liegt das gemeinsame Bemühen aller Mitglieder der Schule zu-
grunde, einen geregelten Ablauf des Schulbetriebs und der schulischen Veranstaltungen zu gewähr-
leisten, Gefahren für Personen auszuschließen und Beschädigungen von Sachen zu vermeiden.

Es ist Pflicht jedes Mitgliedes der Schule für die Sauberkeit Sorge zu tragen. Darüber hinaus wird
darauf hingewiesen, dass Eltern für Schäden haften, die von ihren Kindern im Schulbereich oder bei
schulischen Veranstaltungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden. Volljährige haften
für die von ihnen verursachten Schäden selbst.

1.1. Bei Feueralarm ertönt ein lang anhaltender Sirenenton oder die Alarmierung erfolgt durch
den Schulfunk. Lehrer und Schüler verlassen daraufhin die Schule. Weiteres regeln die
Brandschutzordnung sowie der Alarm- und Evakuierungsplan.

1.2. Grundsätzlich ist den Schülern im Schulbereich der Genuss alkoholischer Getränke nicht
gestattet.

1.3. Grundsätzlich besteht in der Schule und auf dem Schulgelände Rauchverbot. Verstöße
werden mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen geahndet.

1.4. Als umweltgerechte Schule setzt sich das Lessing-Gymnasium besonders für die Belange
des Umweltschutzes ein. Jeder Schüler ist verpflichtet dieses Projekt zu unterstützen.
Dies bedeutet Abfall entsprechend der schulischen Möglichkeiten zu trennen, auf Sauber-
keit und Ordnung zu achten und den Anweisungen des Umweltbeauftragten der Klasse
bzw. des Kurses Folge zu leisten. Bei vorsätzlichem Verstoß gegen Ordnung und Sauber-
keit werden Erziehungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen durch die Schule getroffen.

2. Aufenthalt im Schulbereich

2.1. Schulgebäude
Das Schulgebäude wird 30 Minuten vor der ersten Stunde geöffnet. Zur Gewährleistung ei-
nes ordnungsgemäßen Unterrichtsbeginns ist das Schulhaus spätestens fünf Minuten vor
Stundenanfang zu betreten. Schüler, deren Unterricht erst nach der ersten Stunde beginnt,
dürfen das Schulgebäude mit Ausnahme des Aufenthaltsraumes erst zu Beginn der voraus-
gehenden Pause betreten.

2.2. Aufenthaltsraum (Speisesaal)
Der Aufenthaltsraum darf vor und nach dem Unterricht nur von Schülern benutzt werden,
die durch Schulbusse und öffentliche Verkehrsmittel Wartezeiten haben. Im Aufenthalts-
raum soll größtmögliche Ruhe herrschen und auf Sauberkeit geachtet werden.

2.3. Unterricht / Klassen- und Fachunterrichtsräume
Nach dem Ende der Pause (Vorklingeln) gehen die Schüler an ihre Plätze und verhalten sich
so, dass niemand gestört wird. Die Türen sind zu schließen. Der Aufenthalt in den Gängen
und im Treppenhaus ist während der Unterrichtsstunden untersagt.
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Der Unterricht beginnt und endet pünktlich. Ist der Lehrer zehn Minuten nach Unterrichts-
beginn noch nicht erschienen, so teilt der Klassensprecher dies der Schulleitung mit.

Jede Klasse ist grundsätzlich für Ordnung und Sauberkeit in ihrem jeweiligen Unterrichts-
raum verantwortlich. Dabei trägt jeder einzelne Schüler für die Sauberkeit an seinem Platz
eine besondere Verantwortung. Stellen die Schüler bei Betreten eines Unterrichtsraumes eine
auffallende Unordnung oder Verschmutzung fest, dann teilt dies der Klassensprecher dem
Fachlehrer mit. Dieser hat möglichst umgehend die Schulleitung davon in Kenntnis zu set-
zen. Der Fachlehrer trägt dafür Sorge, dass nach Unterrichtsschluss die Stühle auf die Tische
gestellt, die Fenster geschlossen und die Jalousien hochgefahren werden. Ohne Anweisung
eines Lehrers dürfen keine Tische oder Stühle aus einem Raum entfernt werden.

Der jeweilige Ordnungsdienst sorgt für die Reinigung der Tafel nach jeder Stunde. Sie
schließen dann auch die Fenster und löschen das Licht.

Jede Beschädigung schulischen Eigentums ist einem Lehrer oder der Schulleitung unverzüg-
lich mitzuteilen.

Fachräume dürfen ohne Aufforderung durch den Fachlehrer nicht betreten werden. Ansons-
ten gelten die Festlegungen der Fachbereiche.

Veranstaltungen im Schulgelände, die außerhalb des normalen Unterrichts angeboten wer-
den und/oder außerhalb der normalen Unterrichtszeiten liegen, sind der Schulleitung anzu-
zeigen.

3. Pausenordnung

3.1. In den großen Pausen dürfen sich die Schüler auf dem Schulhof aufhalten. Das Verlassen des
Schulgeländes ist untersagt.
Als Ausnahme ist es den Schüler erlaubt in den großen Pausen das Schulgelände zur persön-
lichen Versorgung unter Einhaltung der Belehrungsrichtlinien zu verlassen.

3.2. Auf dem Schulhof sind Fahrrad- und Mopedfahren sowie das Werfen von Gegenständen
(einschließlich Schneebälle) verboten.

3.3. Die Fenster dürfen in den Pausen gekippt geöffnet bleiben.
Das Hinauswerfen von Gegenständen ist strengstens verboten.

4. In-Kraft-Treten

Diese Hausordnung tritt mit Wirkung vom 08. Mai 2006 in Kraft.

Richter
Schulleiter


